
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan  

„Zeppelinstraße / ehemalige Stadtgärtnerei – H 21“  

 

Stadtbezirk: I 

Gemarkung: Menden und Holthausen 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 

BauGB 

 

 

Verfahrensstand: Förmliche Beteiligung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)  
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Behörde/ 

TöB: 

Pledoc Datum Schreiben: 21.06.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden der Ausgleichsfläche 

außerhalb des Plangebietes, östlich des Schlippenwegs, auf dem 
Grundstück der Stadt Mülheim an der Ruhr, Gemarkung Holthausen, 

Flur 7, Flurstück 121 (siehe Übersichtsplan) zugeordnet. 
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Eine Betroffenheit des Leitungsträgers ist durch die Festsetzung der 
planexternen Ausgleichfläche nicht gegeben. 
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Behörde/ 

TöB: 

LVR, Amt für Denkmalpflege im Rheinland Datum Schreiben: 28.06.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 
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Das Erscheinungsbild sowie die Wertigkeit des Gartendenkmals 
werden durch die Folgenutzung der Unterkunft für Geflüchtete als 

Allgemeines Wohngebiet nicht beeinträchtigt. Das Plangebiet befindet 
sich in einer ausreichenden Entfernung von den genannten achsialen 

Hauptwegen (Alleen) des Hauptfriedhofs und war bereits vorher 
teilweise mit aufstehenden Gebäuden der ehemaligen Stadtgärtnerei 
bebaut. Die Sichtbeziehungen der mit Alleen gesäumten Hauptwege 

des Hauptfriedhofes bleiben auch weiterhin bestehen und werden 
durch die geplante Wohnbebauung nicht unterbrochen bzw. 

beeinträchtigt. Die Einbindung des Friedhofes in die grüne Landschaft 
bleibt auch weiterhin bestehen. 

Eine Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Hofanlagen an der 
Zeppelinstraße 212 und 214, die sich außerhalb des Plangebietes 

befinden, ist ebenfalls aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sowie 
der topografischen Lage (liegen tiefer als die geplante Bebauung) 

nicht gegeben.  

Als langfristige und wirtschaftliche Perspektive der 

Flächenentwicklung der ehemaligen Stadtgärtnerei bietet sich als 
Nachfolgenutzung der Flüchtlingsunterbringung ein Wohngebiet an– 

auch vor dem Hintergrund, dass die für die Flüchtlingsunterbringung 
herzustellende Erschließungsinfrastruktur auch für die Erschließung 

des Wohngebietes weiter genutzt werden kann. Der Anregung, das 
bestehende Planungsrecht beizubehalten wird daher nicht gefolgt. 
Mit der Festsetzung von drei Vollgeschossen sowie einer Regulierung 

der maximalen Gebäudehöhen (OK max. über NHN) für die geplante  
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 Wohnbebauung, kann der dringend benötigte Wohnraum auf einer 
bereits vorgenutzten Fläche geschaffen werden. Der Anregung zur 

Reduzierung der Gebäudehöhen für die Nachfolgenutzung als 
Wohngebiet wird daher nicht gefolgt. 
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Behörde/ 

TöB: 

Bezirksregierung Düsseldorf, KBD Datum Schreiben: 09.05.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Projektträger für den Bau der 
Flüchtlingsunterkunft weitergegeben. Es wird ein allgemeiner Hinweis 

im Anschluss an die textlichen Festsetzungen zum 
Kampfmittelverdacht aufgenommen.  
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Behörde/ 

TöB: 

Deutsche Telekom Technik GmbH Datum Schreiben: 14.07.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Telekommunikationsinfrastruktur sowie die 

Planausschnitte zu den vorhandenen Versorgungsleitungen werden 
zur Kenntnis genommen.  
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Die vorgebrachten Hinweise wurden dem Projektträger für den Bau 

der Flüchtlingsunterkunft weitergeleitet, damit diese bei der 
Ausbauplanung der geplanten öffentlichen Verkehrsfläche 

berücksichtigt werden. 
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Behörde/ 

TöB: 

Polizei Essen Datum Schreiben: 14.07.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

Sehr geehrte Frau Tockhaus, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Stellung zum Bebauungsplan "Zeppelinstraße / 
ehemalige Stadtgärtnerei - H 21". 

Im Bebauungsplan wird der Neubau einer Unterkunft für geflüchtete 
Menschen an einem Standort skizziert, der als weitgehend ländlich 
geprägt einzustufen ist. In der Umgebung findet sich zwar eine 
weiterführende Schule, aber nur sehr vereinzelt Wohnbebauung. Die 
Planung neuer Unterkünfte für Geflüchtete Menschen ist 
nachvollziehbar erläutert. Ebenfalls ist nachvollziehbar, dass eine 
kurzfristige Unterbringung anderen Regeln folgen kann als eine 
Wohnbebauung mit langfristiger Nutzungsperspektive. Im 
übersandten Bebauungsplan wird nun eine 
Geflüchtetenunterbringung für 700-900 Menschen avisiert, die im 
späteren Verlauf in eine Wohnnutzung für die Allgemeinheit 
überführt werden soll. 

Für die städtebauliche Kriminalprävention ergeben sich sowohl aus 
der Planskizze wie aus der geplanten Nutzungsänderung 
möglicherweise unerwünschte Nebeneffekte: 

 

 Laut Planungsunterlagen ist es möglich, die Bebauung 
in sechs großen Baukörpern anzulegen. Bei dieser 
Ausgestaltung würden bei einer Besetzung mit 700-
900 Menschen rein rechnerisch schon im Durchschnitt 
über 100 Personen pro Gebäude untergebracht. Für 
eine vorübergehende Unterbringung mag dies 
zugunsten der Aufnahmekapazität vertretbar sein, für 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan setzt insgesamt sieben Baufenster mittels 
Baugrenzen fest, in denen wiederum insgesamt 11 

Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen sowie ein 
Quartierspavillon zur Unterbringung von Gemeinschaftseinrichtungen 

entstehen können. Mit der Nachnutzung als Allgemeines Wohngebiet 
können insgesamt ca. 135 Wohnungen entstehen. Mit der 

Gebäudeanzahl, der Gebäudeanordnung entlang der 
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eine Umwandlung in ein dauerhaftes Wohngebiet ist 
eine derartige Bewohner*innendichte mit notwendigen 
kriminalpräventiven Faktoren, wie Übersichtlichkeit, 
nachbarschaftlichem Kennenlernen und 
sozialräumlichem Zuständigkeitsgefühl, nicht 
vereinbar. 

 Art und Anzahl der Baukörper sollten für eine 
Bewohnerdichte festgelegt werden, die 
nachbarschaftliches Kennenlernen und soziale 
Kontrolle langfristig ermöglicht. Ggf. ist die 
Ausweisung von Baulinien anstelle von Baugrenzen zu 
prüfen, komplexe Wohnblocks sollten ausgeschlossen 
werden. 

 Ob die genannte Bewohnerdichte für eine Nachnutzung 
als WA angepasst werden soll, geht aus den 
Unterlagen nicht hervor. Eine dauerhafte Besiedlung 
mit entsprechender Bewohnerdichte ist, insbesondere 
an diesem Standort und in komplexen 
Mehrfamilienhäusern, ungeeignet: es droht 
Gheottoisierung. Daher ist besonders darauf zu achten, 
dass bereits in der Planung Perspektiven für einen 
Umbau, der die notwendige soziale Durchmischung 
sicherstellt, einbezogen werden. 

 In den Unterlagen sind bislang keine Grünflächen für 
Spielplätze festgelegt, in der Umgebung befinden sich 
ebenfalls keine Spielplätze. Insbesondere für 
geflüchtete Menschen und ihre Kinder, aber auch für 
eine mögliche Nachnutzung, erscheint dies nicht 
nachvollziehbar. 

Erläuterungen und weitere Hinweise zu den Details einer 
sicherheitsbezogenen Bauplanung entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Übersichtsdokument. 

 

Erschließungsstraße sowie der Schaffung eines zentralen Platzes mit 
einem Quartierspavillon kann ein nachbarschaftliches Kennenlernen 

sowie eine soziale Kontrolle innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 
gewährleistet werden. 

Für die vorübergehende Nutzung als Unterkunft für geflüchtete 
Menschen ist – nach Schätzung des Sozialdezernates der Stadt 

Mülheim an der Ruhr - mit einer Auslastung von 75 % (ca. 470 
Bewohner) der maximalen Bettenzahl zu rechnen. 

Für eine Folgenutzung als Allgemeines Wohngebiet kann es durch 
entsprechende Umbaumaßnahmen zu geänderten Raumnutzungen 

kommen. Dabei wird seitens des Investors auch von einem anderen 
Nutzerklientel ausgegangen. Es ist daher anzunehmen, dass sich die 

Anzahl der Bewohner nochmals um 30 % verringern wird.  
Somit ist für die Folgenutzung in Form von 11 Mehrfamilienhäusern 

mit einer Maximalbelegung von ca. 340 Personen zu rechnen. Das 
bedeutet eine Bewohneranzahl von ca. 31 Personen pro Gebäude. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass damit auch alle Altersstrukturen 
(Kinder/Jugendliche/Erwachsene) abgedeckt sind. Die geäußerten 
Bedenken zu einer hohen Bewohnerdichte können somit ausgeräumt 

werden. 

Die im Bau befindlichen Gebäude zur Unterbringung von Geflüchteten 

sollen in ihrem Bestand erhalten und anschließend langfristig als 
Wohngebäude folgegenutzt werden. Dafür werden die Gebäude-

Kubaturen der Geflüchteten-Unterkunft mittels Baugrenzen in den 
Bebauungsplan übernommen. Sie sind so gewählt, dass sie einen 

städtebaulichen Rahmen setzen, jedoch durch ihre Dimensionierung 
auch noch genügend Flexibilität und Variabilität für die Folgenutzung 

als Wohngebäude bieten. Der Bebauungsplan sichert gleichermaßen 
einen Rahmen für potentielle Umbaumöglichkeiten; eine weitere 

Verdichtung wird durch die Festsetzungen der Baugrenzen, GRZ, Zahl 
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Mit freundlichen Grüßen, 

Sabine Nowak 

i.A. 

Sabine Nowak M.A. 

Sozialpsychologin 

Radikalisierungsprävention / städtebauliche Kriminalprävention / 
Projektmanagement 

Kriminalkommissariat 

Kriminalprävention / Opferschutz 
Büscherstr. 2-6 
45131 Essen 

Tel.: 0201/829-5455 
Mobil: 0152/03702685 

Fax:  0201/829-1239 
CN-Pol:  07-243-5455 

sabine.nowak@polizei.nrw.de 
kpo.essen@polizei.nrw.de 
 

der Vollgeschosse sowie maximale Höhe baulicher Anlagen dabei 
ausgeschlossen. 

Die Festsetzung von Baulinien für die geplanten Baufenster bedarf 
einer besonderen städtebaulichen Begründung (z. B. Regulierung von 

Abstandsflächen, Erhalt eines Baudenkmals), die für das Plangebiet 
nicht gegeben ist. Der Anregung kann daher nicht gefolgt werden. 

Im Zentrum des Plangebietes soll ein Quartiersplatz entstehen, der 
als Begegnungsstätte sowie im Bereich der Außenanlagen als Spiel- 

und Sportfläche für die Anwohnenden dienen soll. Eine Sicherung der 
Spielflächen kann in einem städtebaulichen Vertrag zwischen dem 

Investor und der Stadt Müllheim geregelt werden.  
Der Bestand des Quartierspavillons, der der Nachbarschaft für 

verschiedene Tätigkeiten dienen soll, wird im Bebauungsplan 
planungsrechtlich gesichert.  
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Die vorgebrachten Hinweise werden auch in Bezug auf die 
Sicherheitsaspekte zur Kenntnis genommen. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die langfristige Sicherung einer 
wirtschaftlichen Nachfolgenutzung für die Fläche der ehemaligen 

Stadtgärtnerei, welche zunächst für die Unterbringung von 
Geflüchteten und anschließend für die Folgenutzung in Form von 

Mehrfamilienhäusern mit Mitteln der öffentlichen Wohnraumförderung 
entwickelt und umgesetzt werden soll. Mit der öffentlichen 

Wohnraumförderung unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen die 
(Neu-)Schaffung, Modernisierung und Erhaltung moderner, 

barrierefreier, klimaschutzorientierter und insbesondere 
bezahlbarerer Wohnstandorte und Wohnangebote mit Mietpreis- und 
Belegungsbindungen für unterschiedlichste Zielgruppen, wie es in 

dem Plangebiet vorgesehen ist. 

Dabei werden die Qualitätsanforderungen der Förderrichtlinie, wie z. 

B. zur: 

 Geschossigkeit, 

 Sicherung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 

 Adressbildung und Erschließung, 

 zu Grünflächen und zum Wohnumfeld, 

 zur Wohnqualität und zu Grundrissen, 

 sowie zu energetischen Mindestanforderungen 

durch den Bebauungsplan umgesetzt. 

 

Die vorgebrachten Hinweise sind zudem Bestandteil der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes und werden in der Begründung 

incl. Umweltbericht zum Bebauungsplan ausreichend erläutert. 
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Bebauungsplan „Zeppelinstraße / ehemalige Stadtgärtnerei – H 21“ – Stellungnahmen TöB (frühzeitige Beteiligung) 

   22 

 

 
Behörde/ 

TöB: 

Bezirksregierung Düsseldorf Datum Schreiben: 14.07.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

Eine nachrichtliche Übernahme des Bauschutzbereiches des 

Verkehrslandeplatzes (VLP) Essen/Mülheim erfolgt im Anschluss an 
die textlichen Festsetzungen. 
Ein entsprechender Hinweis zum Verlauf der Platzrunde sowie zu 

erwartenden Fluglärmbelästigungen seitens des Verkehrslandeplatzes 
(VLP) Essen/Mülheim wird im Anschluss an die textlichen 

Festsetzungen aufgenommen. 
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Die drei genannten öffentlichen Behörden wurden hinsichtlich der 

denkmalrechtlichen Belange beteiligt. 
 

 
 

 
 
Aus den Starkregengefahrenkarten des Landes NRW und der Stadt 

Mülheim an der Ruhr geht eine Gefährdung durch 
Starkregenereignisse (seltener und extremer Starkregen) für einen 

kleinen Bereich im äußersten nordöstlichen Plangebiet hervor. 
Gefahren sind für die geplante Wohnbebauung aufgrund der 

Entfernung der festgesetzten Baugrenzen zu diesem Bereich nicht zu 
erwarten. Es sind für das Plangebiet daher keine besonderen 

Maßnahmen zur Starkregenvorsorge zu treffen. 
 

 
 

 
 

 
 

 



Bebauungsplan „Zeppelinstraße / ehemalige Stadtgärtnerei – H 21“ – Stellungnahmen TöB (frühzeitige Beteiligung) 

   24 
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Behörde/ 

TöB: 

Amt 37, Berufsfeuerwehr Datum Schreiben: 20.06.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 
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Ein entsprechender Hinweis zur Bereitstellung der benötigten 
Löschwassermenge von 96 m³/h wurde im Anschluss an die textlichen 

Festsetzungen aufgenommen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Die Hinweise zur Anordnung der Hydranten, zu den Zufahrten/ 

Aufstell- und Bewegungsflächen werden zur Kenntnis genommen. 
Diese sind im Rahmen der Erschließungsplanung sowie im 
Baugenehmigungsverfahren zu gewährleisten. 

Die genannten Anforderungen wurden im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zum Bau der Unterkunft für Geflüchtete 
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bereits berücksichtigt. Mit dem Bebauungsplan wird die langfristige 
Nachfolgenutzung der Fläche als Wohnquartier planungsrechtlich 

gesichert. In Bezug auf die als Verkehrsfläche (mit besonderer 
Zweckbindung) festgesetzte öffentlichen Erschließungsstraße werden 

die Anforderungen erfüllt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wurde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zum 

Bau der Unterkunft für Geflüchtete bereits berücksichtigt. 
Mit dem Bebauungsplan wird die langfristige Nachfolgenutzung der 

Fläche als Wohnquartier planungsrechtlich gesichert. 
Auch in zukünftigen Baugenehmigungsverfahren ist den 

Anforderungen des Brandschutzes Rechnung zu tragen. 
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Behörde/ 

TöB: 

Straßen NRW Datum Schreiben: 14.07.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

Ein geprüfter Blendnachweis zu den geplanten 

Beleuchtungseinrichtungen ist, in Absprache mit dem 
Straßenbaulastträger, erst im Rahmen der Ausbauplanung für den 

Verkehrsknotenpunkt Zeppelinstraße / Rembergstraße / Einmündung 
Plangebiet zu erbringen. 

Der Ausschluss weiterer Zufahrten entlang der Zeppelinstraße in das 
Plangebiet wird durch die zeichnerische Festsetzung „Bereich ohne 

Ein- und Ausfahrt“ (Nr. 6.4 der PlanzeichenVO) planungsrechtlich 
gesichert. Der Eingabe wurde gefolgt. 

Der Eingabe bzgl. der Erstellung eines Verkehrsgutachtens wurde 
gefolgt. Für den Verkehrsknotenpunkt Zeppelinstraße / 
Rembergstraße / Einmündung Plangebiet wurde im Rahmen des 

Verkehrsgutachtens (Büro Brilon, Bondzio, Weiser; Juli 2023) die 
Notwendigkeit eines Linksabbiegestreifens je Fahrtrichtung auf der 

Zeppelinstraße zur Wahrung eines reibungslosen und sicheren 
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Verkehrsablaufes des neuen Wohngebietes ermittelt. Mit der 
Nachfolgenutzung als Allgemeines Wohngebiet wird eine 

Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Zeppelinstraße / 
Rembergstraße / Einmündung Plangebiet erforderlich. Der 

Bebauungsplan setzt hierfür eine ausreichend dimensionierte 
Verkehrsfläche fest. 

 

 
Das gesamte Plangebiet wird entwässerungstechnisch neu 

erschlossen. Die geplante Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das 
anfallende Schmutzwasser wird über die im Zuge der Erschließung der 
Flüchtlingsunterkunft zu errichtenden Kanäle in der geplanten 

öffentlichen Erschließungsstraße der städtischen Misch-
wasserkanalisation in der Zeppelinstraße zugeführt.  
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Behörde/ 

TöB: 

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung Datum Schreiben: 28.07.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

Das Thema „Schutzwürdige Böden“ wurde im Umweltbericht des 
Bebauungsplanes zum Schutzgut „Boden / Fläche“ dargestellt. 

Aufgrund der geringen Bodenqualität der vorkommenden Böden 
besteht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens kein Handlungsbedarf. 
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Folgenutzung der 
Geflüchteten-Unterkunft als Allgemeines Wohngebiet 

planungsrechtlich gesichert. Dies ermöglicht die Umnutzung der 
Bestandsgebäude für eine Wohnnutzung nach Aufgabe der 

Flüchtlingsunterbringung. Der Bebauungsplan begründet somit nicht 
die zwingende Neuerrichtung von Gebäuden sondern schafft die 

Voraussetzungen den Gebäudebestand langfristig und nachhaltig 
weiter zu nutzen.  

 
 

Am östlichen Rand des Plangebietes wurde eine Bohrung des 
geologischen Dienstes vorgenommen. Aus den Erkenntnissen der 
Bohrung und den Angaben in der geologischen Karte ist abzuleiten, 
dass im Plangebiet 6 - 10 m mächtige Lösslehme auf karbonischem 
Fels anstehen. Die Lösslehme haben nur eine sehr geringe 
Speicherkapazität und sind zudem für eine Versickerung von 
Niederschlagswasser nicht geeignet.  
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Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird in den 
städtischen Regenwasserkanal in der Rembergstraße geleitet. Dieser 

mündet im weiteren Verlauf in den Schlippenbach. Durch die Untere 
Wasserbehörde der Stadt Mülheim an der Ruhr wurde für das 

Niederschlagswasser eine Einleitbeschränkung von 30 l/s bestimmt. 
Eine entsprechende textliche Festsetzung wurde in den 

Bebauungsplan aufgenommen. Die Drosselung und Rückhaltung wird 
durch den Bau eines Stauraumkanals innerhalb der geplanten 

öffentlichen Erschließungsstraße sichergestellt. 

 

Das Niederschlagswasser des Plangebietes wird, nachdem es in den 
vorhandenen Regenwasserkanal in der Rembergstraße eingeleitet 
wird, anschließend gedrosselt in den Schlippenbach geführt (s. o.). 

Durch die gedrosselte Einleitung ist eine Verschärfung der 
Überschwemmungssituation im Bereich des Rumbachsystems nicht zu 

erwarten. 

Derzeit ist die Hochwasserschutzplanung noch nicht abgeschlossen, 

daher kann zum jetzigen Zeitpunkt kein Handlungsbedarf für den 
Bebauungsplan hergeleitet werden. 

Die Quellgebiete des Schlippenbachs und Gothenbachs befinden sich 
nördlich des Plangebietes und sind durch den Bau der Zeppelinstraße 

bereits anthropogen überprägt worden. Eine Beeinträchtigung der das 
Plangebiet umgebenden Quellen, deren Wasserführung und 

Wasserqualität, wird durch die geplante Wohnbebauung als 
Folgenutzung der Unterkunft für Geflüchtete nicht erwartet. 
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Die Hinweise zur Wasserrahmenrichtlinie werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Behörde/ 

TöB: 

Westnetz Regional Datum Schreiben: 01.08.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

 

Im Bereich des Bebauungsplangebietes "Zeppelinstr/ ehemalige 

Stadtgärtnerei" ist für die örtliche Stromversorgung ein Standort 

für unsere Kompakt-Transformatorenstation erforderlich. 

Die Stromversorgung ist grundsätzlich sichergestellt. 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

Der Eingabe wird gefolgt. Eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der 
Zweckbestimmung: „Trafo“ wird im nordwestlichen Plangebiet für die 
Unterbringung einer Kompakt-Transformatorenstation in den Entwurf 

der Planurkunde aufgenommen. Die Erreichbarkeit wird mit einem 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers 

gesichert. 
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Behörde/ 

TöB: 

Bezirksregierung Arnsberg Datum Schreiben: 02.08.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis zur bergbaulichen Situation im Plangebiet 

wird im Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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Behörde/ 

TöB: 

RWW Datum Schreiben: 03.08.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung und die Planausschnitte zu 
den vorhandenen Versorgungsleitungen werden zur Kenntnis 
genommen. Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens werden diese 

berücksichtigt. 
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Behörde/ 

TöB: 

Amt für Umweltschutz, Amt 70-2 Datum Schreiben: 03.08.2023 

Stellungnahme Stellungnahme (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates) der 

Verwaltung 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis 

genommen. 
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Die Ausführungen zu Natur und Landschaft werden zur Kenntnis 

genommen und in den Ausführungen der Begründung sowie 
Umweltbericht berücksichtigt. 

 
 

 
 

 
 

 
Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurden im Rahmen 

eines Landschaftspflegerischen Fachbeitrages durch das Büro Seeling 
+ Kappert GbR, Weeze-Wemb, am 30.10.2024 ermittelt.  

Die ermittelten Kompensationsmaßnahmen innerhalb des 
Plangebietes, wie Baum- und Heckenpflanzungen, Dachbegrünung der 

Flachdächer sowie die Anlage von teilversiegelten öffentlichen 
oberirdischen Stellplätzen und Aufstellflächen der Feuerwehr tragen 
auch zu einer Durchgrünung des Plangebietes bei. 

Eine Versickerung des Niederschlagswassers ist aufgrund der im 
Plangebiet vorhandenen Böden nicht möglich. 

 
Ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag der Stufe 1 (ASP 1) wurde für 

das Bauleitplanverfahren durch das Büro Seeling + Kappert GbR; 
Weeze-Wemb, im Oktober 2024 erstellt. 

Die Ergebnisse wurden in den Bebauungsplan, in die textlichen 
Festsetzungen sowie in die Begründung incl. Umweltbericht 

aufgenommen. 
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Ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag wurde ebenfalls durch das 
Büro Seeling + Kappert GbR; Weeze-Wemb, im Oktober 2024 erstellt. 

 

 

 

 

Die Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags der Stufe 1 
(ASP 1) sowie des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags wurden in 

den Bebauungsplan, in die textlichen Festsetzungen sowie in die 
Begründung incl. Umweltbericht aufgenommen. 

 

 

Die Hinweise zum Stadtklima werden zur Kenntnis genommen. 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wurde das Schutzgut „Klima“ 
ausführlich behandelt. 

 

Das Plangebiet wurde im südlichen Bereich verkleinert da im weiteren 

Bebauungsplanverfahren auf die öffentliche Grünfläche als 
Versickerungsfläche für Regenwasser verzichtet werden konnte.  

Eine Durchlüftung des Plangebietes ist auch weiterhin grundsätzlich 
gegeben, da die insgesamt 12 errichteten Gebäude der Geflüchteten-

Unterkunft dies durch ihre Anordnung auch für die Folgenutzung in 
Form von Mehrfamilienhäusern zulassen. Eine durchgängige 
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Riegelbebauung ist im Plangebiet nicht vorgesehen, eine Durchlüftung 
Richtung Osten ist durch die Gebäudestellung teilweise gegeben. 

Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen innerhalb des 
Plangebietes, wie Baum- und Heckenpflanzungen, Dachbegrünung der 

Flachdächer sowie die Anlage von teilversiegelten öffentlichen 
oberirdischen Stellplätzen und Aufstellflächen der Feuerwehr tragen 

zudem auch zu einer Verbesserung des Stadtklimas bei. 
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Das Schutzgut „Luft“ wurde im Umweltbericht zum Bebauungsplan 

ausführlich betrachtet. 

 

 

 

 

 

 

Das Niederschlagswasser wird in den städtischen Regenwasserkanal 
in der Rembergstraße geleitet. Dieser mündet im weiteren Verlauf in 

den Schlippenbach. Durch die Untere Wasserbehörde der Stadt 
Mülheim an der Ruhr wurde für das Niederschlagswasser eine 

Einleitbeschränkung von 30 l/s ausgesprochen. Die Drosselung und 
Rückhaltung wird durch den Bau eines Stauraumkanals innerhalb der 

geplanten öffentlichen Erschließungsstraße sichergestellt. 
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Ein schalltechnisches Gutachten wurde durch das Büro ITAB aus 
Dortmund auf Grundlage der seitens der zuständigen Fachämter zur 

Verfügung gestellten aktuellen Verkehrszahlen erstellt. Die Ergebnisse 
wurden in den Bebauungsplan, die textlichen Festsetzungen sowie in 
die Begründung mit Umweltbericht eingestellt. Der Anregung wurde 

gefolgt. 

 

 

 

Der Schienenverkehrslärm ist Bestandteil des schalltechnischen 
Gutachtens (s. o.). Der Anregung wurde gefolgt. 
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Im Anschluss an die textlichen Festsetzungen wird ein entsprechender 

Hinweis zu möglichen Lärmbeeinträchtigungen durch die Platzrunden 
des Verkehrslandeplatzes (VLP) Essen/Mülheim sowie des 

Düsseldorfer International Flughafens aufgenommen.  
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Die Ausführungen zum Grundwasser werden zur Kenntnis genommen 

und werden im Umweltbericht zum Schutzgut „Wasser“ ausführlich 
thematisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aussagen zu den Oberflächengewässern werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Beeinträchtigung der das Plangebiet umgebenden 

Quellen, deren Wasserführung und Wasserqualität, wird durch die 
geplante Wohnbebauung als Folgenutzung der Unterkunft für 

Geflüchtete nicht erwartet. 
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Da die anstehenden Böden innerhalb des Plangebietes für eine 

Versickerung nicht geeignet sind, soll das Niederschlagswasser des 
Plangebietes in den städtischen Regenwasserkanal in der 

Rembergstraße geleitet werden. Dieser mündet im weiteren Verlauf in 
den Schlippenbach.  

 

 

Durch die Untere Wasserbehörde der Stadt Mülheim an der Ruhr 
wurde für das Niederschlagswasser eine Einleitbeschränkung von 

30 l/s ausgesprochen. Die Drosselung und Rückhaltung wird durch 
den Bau eines Stauraumkanals innerhalb der geplanten öffentlichen 
Erschließungsstraße sichergestellt. 

 

 

 

 

 

 

Im Baugenehmigungsverfahren wurde für die Errichtung der 
Geflüchteten-Unterkunft bereits ein hydrogeologisches Gutachten 

erstellt. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die anstehenden Böden 
für eine Versickerung nicht geeignet sind. 
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Der Hinweis zum Überschwemmungsgebiet des Rumbachs und der 
Nebengewässer wird zur Kenntnis genommen. Die 

Überschwemmungsgebiete befinden sich außerhalb des Plangebietes. 

 

 

 

Eine Prüfung des Baugrundes wurde im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens zur Errichtung der Unterkunft für 
Geflüchtete durchgeführt (Hydrogeologisches Kurzgutachten, 

Geotechnisches Büro Norbert Müller, Wolfram Müller und Partner 
mbH, Krefeld, 21.06.2023). Die Gebäude der geplanten Unterkunft für 

Geflüchtete werden nicht unterkellert, daher sind Auswirkungen auf 
den Grundwasserhaushalt nicht zu erwarten. 

Der Hinweis zu Eingriffen in den Wasserhaushalt bzw. 
Gewässerbenutzungen wird zur Kenntnis genommen. 
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